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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Das Landratsamt München hat den nachstehenden Text
am 19.3.2021 durch eilige Veröffentlichung im Internet
(www.landkreis-muenchen.de) und durch Aushang im
Landratsamt München (Mariahilfsplatz 17, 81541 Mün-
chen) amtlich bekanntgemacht:

Nr. 1877 /Infektionsschutz: Corona
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestel-
len, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen
für Kinder
7-Tage-Inzidenz im Landkreis München zwischen 50 und
100

Das Landratsamt München erlässt gemäß § 18 Abs. 1 Satz 4
und § 19 Abs. 1 Satz 3 der 12. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) folgende

Bekanntmachung:

Die nach § 28aAbs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Zahl an Neuinfek-
tionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner
innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) liegt im Landkreis
München am Freitag, den 19.03.2021, bei 67,9. Damit liegt die
7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100.

Hinweise:

1. Diese Einstufung der 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100
ist maßgeblich für folgende Regelungen:

• Schulen (§ 18 der 12. BayIfSMV):

„In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-In-
zidenz zwischen 50 und 100 liegt, findet Präsenzunterricht, so-
weit dabei derMindestabstand von 1,5m durchgehend und zu-
verlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht
statt“ (§ 18 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 der 12. BayIfSMV).

• Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferien-

tagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder
(§ 19 der 12. BayIfSMV):

„In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-In-
zidenz zwischen 50 und 100 liegt, können die Einrichtungen nur
öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (einge-
schränkter Regelbetrieb)“ (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 12. Bay-
IfSMV).

2. Diese Bekanntmachung tritt am Montag, den 22.03.2021 in
Kraft und mit Ablauf des Sonntags, den 28.03.2021 außer Kraft.

Über Einzelheiten der aktuellen Rechtslage können Sie sich
unter https://www.gesetze-bayern.de informieren.

Scholtysik

Referatsleiter 4.3

Sitzung des Kreistags am Montag, den
22.03.2021, 14:00 Uhr
Nr. 1878 /SitzungdesKreistagsamMontag,den22.03.2021,
14:00 Uhr

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Am Montag, den 22.03.2021 findet um 14:00 Uhr im Bürger-
haus Garching, Rathausplatz 3, 85748 Garching b. München,
eine außerordentliche Sitzung des Kreistags statt.

1. Übertragung von Aufgaben des Kreistags und der beschlie-
ßenden Ausschüsse auf den Kreisausschuss - Corona-Pande-
mie (DS 15/0217);
Antrag der ÖDP-Gruppe auf Änderung beim Beschluss zur
Übertragung der Aufgaben auf den Kreisausschuss

2. Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhil-
feausschusses (§ 71 SGBVIII,Art. 18AGSG) und ihrer Stellvertre-
tungen

3.Verschiedenes;
Bekanntgaben,Anträge und Anfragen in öffentlicher Sitzung

Vollzug des Immissionsschutzgesetzes (IfSG)
Nr. 1879 /Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG;
Genehmigungsantrag gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung
und Betrieb einer Anlage zur Notstromversorgung des Re-

chenzentrumsMU4amStandortDywidagstraße /Karl-Ham-
merschmidt-Straße in der Gemarkung Dornach, Fl. Nr. 362
der Firma Equinix Germany GmbH, Kleyerstrasse 88-90;
60326 Frankfurt amMain

Die Firma Equinix (Real Estate) Germany GmbH, Kleyerstraße
88-90, 60326 Frankfurt am Main, hat beim Landratsamt Mün-
chen einen Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Anlage zur
Notstromversorgung des Rechenzentrums MU4 am Standort
Dywidagstraße / Karl-Hammerschmidt-Straße in der Gemar-
kung Dornach, Fl.Nr. 362 gestellt.

Die Errichtung und der Betrieb der Anlage sind gemäß § 4 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit § 1
Abs. 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
(4. BImSchV) und Nr. 1.1 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV geneh-
migungsbedürftig. Es handelt sich zudem um eine Anlage nach
der Industrieemissions-Richtlinie (§ 3 der 4. BImSchV).

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der
Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV)
wird der Antrag mit den dazugehörigen Unterlagen beim Land-
ratsamt München, Frankenthaler Straße 5 – 9, 81539München,
Zimmer F 2.50, in der Zeit vom 29.03.2021 bis 28.04.2021 je-
weils während der Dienststunden ausgelegt.

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist eine Einsichtnahme
nur nach vorheriger Terminvereinbarung bei der Kreisverwal-
tungsbehörde möglich. Die Terminvereinbarung für die Ein-
sichtnahme erfolgt unter immissionsschutz@lra-m.bayern.de
oder 089/6221-2684.

Darüber hinaus können die Antragsunterlagen zusätzlich auch
auf folgender Internetseite eingesehen werden:
www.genehmigung-rechenzentrum-aschheim.de

Zum Schutze Ihrer Gesundheit und zu Gunsten eines effektiven
Infektionsschutzes im Rahmen der COVID - 19 - Pandemie bit-
ten wir Sie, nach Möglichkeit vorrangig von der Internet - Veröf-
fentlichung Gebrauch zu machen.

Während der Auslegungsfrist (29.03.2021 bis 28.04.2021) und
innerhalb einer daran anschließenden Einwendungsfrist von ei-
nemMonat (29.04.2021 bis 28.05.2021) können Einwendungen
gegen das Vorhaben beim Landratsamt München, Frankentha-
ler Straße 5 – 9, 81539 München oder Postfach 90 07 51, 81507
München, schriftlich oder elektronisch (immissionsschutz@lra-
m.bayern.de) unterAngabe desAktenzeichens 4.4.1-824-1334/
Fr erhoben werden.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist (28.05.2021) sind für das Ge-
nehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die

nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10
Abs. 3 Satz 5 BImSchG).

Die Einwendungen werden demAntragsteller und den beteilig-
ten Personen, deren Aufgabenbereich berührt ist, bekannt ge-
geben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name
und Anschrift vor der Bekanntgabe an den Antragsteller un-
kenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durch-
führung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Rechtzeitig erhobene Einwendungen gegen das Vorhaben wer-
den am 20.07.2021 mit dem Antragsteller und denjenigen, die
Einwendungen erhoben haben, im Landratsamt München, Ma-
riahilfplatz 17, 81541 München, im Raum D 0.12 ab 9.00 Uhr er-
örtert.

Sollte zum Schutze der Gesundheit und zu Gunsten eines effek-
tiven Infektionsschutzes im Rahmen der COVID-19-Pandemie
die Durchführung des Erörterungstermins nicht möglich sein,
sieht das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-
Pandemie (Planungssicherungsgesetz- PlanSiG) gemäß § 5Abs.
2 PlanSiG anstelle des Erörterungstermins die Durchführung ei-
ner Online- Konsultation vor. Die zur Teilnahme an einem Erör-
terungstermin Berechtigten werden vor Durchführung der On-
line- Konsultation benachrichtigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 10 Abs. 4 Nr. 3 in Ver-
bindungmitAbs. 6 BImSchG die Durchführung des Erörterungs-
termins im Ermessen des Landratsamtes München steht. Ein
Erörterungstermin findet nicht statt, wenn die erhobenen Ein-
wendungen nach Einschätzung des Landratsamtes München
keiner Erörterung bedürfen. Diese Entscheidung wird an glei-
cher Stelle nach Ende der Einwendungsfrist öffentlich bekannt
gemacht.

Zudemwird darauf hingewiesen, dass im Sinne des § 10 Abs. 8
BImSchG die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann.
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IN KÜRZE

Aying
Kehrmaschinen
rücken an
Der Winter verabschiedet
sich langsam und der Früh-
ling kommt dieses Jahr in
kleinen Schritten. Die Stra-
ßen in Aying sollen nun
bald wieder in neuemGlanz
erstrahlen. Deswegen hat
die Gemeinde ab Mittwoch,
24. März, die Kehrmaschi-
nen bestellt. Geplant ist fol-
gender Ablauf: Die kleine
Kehrmaschine beginnt ihre
Arbeiten am Mittwoch. Sie
startet in Dürrnhaar und
kehrt Gehwege, Parkplätze,
Rathaus, Schule, Kindergär-
ten bis nach Großhelfen-
dorf. Die große Kehrmaschi-
ne startet am Freitag, den
26. März, in Aying und fährt
dann nach Dürrnhaar bis
Großhelfendorf. Es ist vor
allem der Splitt und das lie-
gengebliebene Laub, das
nun wieder entfernt wer-
den soll. Während die Bus-
haltestellen, Treppen und
unwegsameren Ecken der
Gemeinde händisch ge-
kehrt werden, säubert die
kleine Kehrmaschine Plätze
und Gehwege. Die große
Kehrmaschine erledigt
dann den Rest. Für die Bür-
ger bedeutet das Folgendes:
Bitte die Fahrzeuge in dieser
Woche möglichst nicht auf
der Straße parken, sondern
auf Stellplätzen auf dem
Grundstück oder in der Tief-
garage. Sonst ist eine Reini-
gung nicht möglich. Die Ge-
meinde bittet die Bürger
auch, die Gehsteige in Rich-
tung Straße abzukehren. Bis
Ende der Woche wird die
Kehrung abgeschlossen
sein. In den Wochen nach
der Kehrung werden die
Gullismaschinell gesäubert.
Dabei kann es immer wie-
der zu kleinen Einschrän-
kungen im Straßenverkehr
kommen. mm

Landwirt aus Dietramszell
(Kreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen), der sowieso vorbei-
kommt, um sich Stroh zu ho-
len. Und Maiers Lebensge-
fährtin Eva Zeilhofer besitzt
in Hallbergmoos einen Pfer-
destall und bringt auch von
dort Pferdeäpfel mit. Alles re-
gional also. Für viele scheint
die Rechnung aufzugehen:
„Wenn ich weiß, dass in Ho-
henbrunn die Kartoffel ge-
wachsen ist, dann schmeckt
sie schon anders,“ sagt Maier.
Besser? Die Entscheidung
überlässt er seinen Kunden.

Heuer will er sein Glück
mit Linsen probieren. Er
weiß, dass das nicht leicht
sein wird, aber er will es ver-
suchen. Gleiches gilt bei den
Kartoffeln: „Wir bauen nicht
immer die gleiche Sorte an“,
sagt Maier. „Ich gehe da lie-
ber auf die alten Sorten zu-
rück. Die sind resistenter ge-
gen Krankheiten.“ Und die
Resonanz in der Kundschaft
scheint ihm Recht zu geben.
Maier hat zwar keine Biokar-
toffeln, aber seine sind unge-
spritzt undmistgedüngt. Den
Mist beziehtMaier von einem

erste Sorte aus. Bis ins Früh-
jahr sind Kartoffeln aus 2020
noch zu haben, die ersten
Frühkartoffeln wohl ab Juli.
Aufgrund der Pandemie hat
auch Maier festgestellt, dass
viele Menschen mehr die Re-
gionalität wertschätzen ge-
lernt haben. „Leute legen Zet-
tel in den Hofladen und be-
danken sich, dass es diese
Möglichkeit gibt“, erzählt er.
Solche positiven Rückmel-
dungen freuen den Landwirt
nicht nur, sondern bestärken
ihn auch, anderen Ideen
nachzuhängen.

geschützt, deswegen heißen
sie hier „Hohenbrunner Zip-
ferl“.
Bis heute ist der Einkauf in

dem kleinen Hofladen reine
Vertrauenssache. Die Gebin-
de stehen dort in den Ge-
wichtsgrößen ein bis neunKi-
logramm und können täglich
zwischen 7 und 20 Uhr abge-
holt werden. Maier verkauft
ausschließlich ab Hof in sei-
nem Selbstbedienungsladen,
da Personal nicht vertretbar
wäre. Er vertraut auf die Ehr-
lichkeit seiner Kunden.
In diesen Tagen geht die

Bei den Kartoffeln war es
einerseits zuerst einmal ein
Versuch, denn Hohenbrunn
ist ja aufgrund der Schotter-
ebene eher für Brennereikar-
toffeln bekannt. „Aber mitt-
lerweile haben wir schon un-
sere Flächen, wo das sehr gut
funktioniert.“ Auf knapp drei
Hektar baut Maier Kartoffeln
an. Die Sortennamen klingen
interessant: „Solist“, „Agria“,
„Nicola“ und „Laura“. Und,
um gleich Missverständnis-
sen vorzubeugen: Es gibt
auch Bamberger Hörnchen,
aber deren Name ist regional

VON WOLFGANG ROTZSCHE

Hohenbrunn – Täglich sind es
ein paar Dutzend Autos, die
aufs Gelände des Marklhofs
fahren. Die Fahrer haben sich
freilich nicht verirrt, sie wol-
len sich mit Hohenbrunner
Speisekartoffeln eindecken.
Schon längst ist das Angebot
der Selbstabholung ein wich-
tiges Standbein von Landwirt
Benno Maier (49). Das war
nicht immer so.
Als er vor einem Viertel-

jahrhundert die Selbstabho-
lung am Hof etablierte, wur-
de er durchaus kritisch be-
äugt. „Ich habe zu Hause im
Hausgang eine Bierbank auf-
gestellt“, erzählt Benno Mai-
er. „Da konnte sich jeder, der

wollte, Kartoffeln holen und
den ausgezeichneten Preis
bar ins Körberl bezahlen.“
Mit der Idee stieß er in der Fa-
milie nicht nur auf fruchtba-
ren Boden: „Mein Opa hat’s
belächelt. Mein Papa hat’s ak-
zeptiert.“ Respekt zollten
ihm beide.
Der Papa – alle drei Genera-

tionen heißen Benno – ist
stolz auf seinen Sohn, der ei-
ner der wenigen in Hohen-
brunn ist, der noch Landwirt-
schaft im Vollerwerb be-
treibt. „Wir haben mehrere
Standbeine, sonst geht das
nicht“, verdeutlicht Benno
Maier. Dazu gehören auch
der Verkauf von Brennholz
und Ackerbau.

Von einer belächelten Idee zum Kundenmagneten: Auf dem Marklhof können sich die Kunden bei (v.l.) Benno Maier sen., Elia, Amelie, Eva Zeilhofer
und Benno Maier mit Kartoffeln eingedecken. FOTO: WJR

Mein Opa hat’s
belächelt. Mein Papa

hat’s akzeptiert.

Benno Maier
über die Anfänge

der Kartoffel-Selbstabholung

Kartoffeln auf Vertrauensbasis
Seit 25 Jahren verkauft Benno Maier die Erdäpfel auf seinem Marklhof in Hohenbrunn


